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1 Allgemein 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung  

Die Gemeinde Rhede plant in dem Bebauungsplan Nr. 10 eine 2. Erweiterung des Baugebie-

tes Spriddel im Landkreis Emsland (Vgl. Abbildung 1).   

 

Abbildung 1: Lage der Planfläche im räumlichen Zusammenhang, Rot: Planfläche Erweiterung des Baugebietes; 

schwarz gestrichelt: Untersuchungsgebiet.  
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Bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren sind die Artenschutz-

belange nach § 44 BNatSchG zu berücksichtigen, da mit der Errichtung eines Baugebietes 

Eingriffe in den Naturhaushalt verbunden sind. Von diesen Eingriffen sind in aller Regel Arten 

betroffen, die nach § 7 BNatSchG als besonders bzw. streng geschützt gelten. Die vorliegende 

spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) hat die Aufgabe, im Rahmen des Genehmi-

gungsverfahrens das mögliche Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen zu 

ermitteln und darzustellen. Dabei werden die geltenden rechtlichen Grundlagen eingehalten. 

1.2 Rechtliche Grundlagen  

Zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten vor Beeinträchtigungen durch den Men-

schen sind auf gemeinschaftsrechtlicher und nationaler Ebene umfangreiche Vorschriften er-

lassen worden.  

Die Begriffsbestimmungen der besonders geschützten und streng geschützten Arten sind in § 

7 Abs. 2 Nr.13 und Nr. 14 BNatSchG festgelegt, wobei die streng geschützten Arten eine Teil-

menge der besonders geschützten Arten darstellen. 

Als besonders geschützte Arten gelten:  

 Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des 

Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und 

Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, L 100 

vom 17.4.1997, S. 72, L 298 vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 26), die 

zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 709/2010 (ABl. L 212 vom 12.8.2010, S. 1) ge-

ändert worden ist, aufgeführt sind (EG-Artenschutzverordnung), 

 Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) aufge-

führt sind sowie alle europäischen Vogelarten nach Art. 1 der EG-Vogelschutz- Richt-

linie (VSch-RL), 

 Tier- und Pflanzenarten, die in Anlage 1, Spalte 2 der Bundesartenschutzverordnung 

(BArtSchV) mit einem Plus gekennzeichnet sind. 

Als streng geschützte Arten gelten: 

 Tier- und Pflanzenarten des Anhangs A der EG-Artenschutzverordnung  

 Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) 

 Tier- und Pflanzenarten der Anlage 1, die in Spalte 3 der Bundesartenschutzverord-

nung (BArtSchV) mit einem Kreuz gekennzeichnet sind.  
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Die für diese saP maßgeblichen Verbotstatbestände („Zugriffverbote“) sind in § 44 Abs. 1 

BNatSchG normiert. Demnach ist es verboten,  

„1.  wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören (Tötungsverbot),  

2.  wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Störungsverbot),  

3.  Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Beschädigungs-

verbot),  

4.  wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 

(Beschädigungsverbot).“ 

Für Eingriffe in den Naturhaushalt, die nach der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ge-

mäß § 15 BNatSchG zulässig sind, enthält § 44 Abs. 5 BNatSchG Einschränkungen der ar-

tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände: 

„(5) Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 

Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde 

durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die 

Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in An-

hang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogel-

arten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Num-

mer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Be-

einträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsri-

siko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträch-

tigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht 

vermieden werden kann,  

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Be-

schädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht 
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vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen 

Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Ent-

wicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der 

ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-

menhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeid-

bar sind,  

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 

dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-

chen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. 

Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 

92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere beson-

ders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder 

Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.“ 

Entsprechend der obigen Ausführung gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 

zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbu-

ches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 nur für die in Anhang IV der FFH-

RL aufgeführten Tierarten, für die europäischen Vogelarten sowie für solche Arten, die in einer 

Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nummer 2 aufgeführt sind. 

Eine artenschutzrechtliche Prüfung der anderen besonders geschützten Arten, nämlich Tier- 

und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der EG-Artenschutzverordnung (Verordnung (EG) 

Nr. 338/97) oder nach Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) geschützt sind (Vgl. § 7 Abs. 

2 Nr. 13 BNatSchG), entfällt demnach bei Eingriffsvorhaben (§ 44 Abs. 5 BNatSchG in Verb. 

mit § 15 BNatSchG). 

1.3 Methodik der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 

Bei der Zulassung und Ausführung von Vorhaben sind die Auswirkungen auf europarechtlich 

geschützte und auf national gleichgestellte Arten zu prüfen. Die Prüfung, ob einem Vorhaben 

die artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44 BNatSchG entgegenstehen, wird als spezielle 

artenschutzrechtliche Prüfung - saP - bezeichnet und wird von der jeweiligen Genehmigungs-

behörde vorgegeben. 
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Das systematische Vorgehen erfolgt in 5 Prüfschritten (BLFU 2020): 

I. Relevanzprüfung 

II. Erhebung der Bestandssituation  

III. Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

IV. Definition von Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maß-

nahmen) 

V. Ausnahmeprüfung 

1.3.1 I. Relevanzprüfung 

In der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung wird das zu prüfende Artenspektrum und das 

mögliche Auftreten artenschutzrechtlicher Konflikte ermittelt. Unter Berücksichtigung des Vor-

habentyps und der örtlichen Gegebenheiten sind alle relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens 

miteinzubeziehen. Gegenstand der saP sind Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und eu-

ropäische Vogelarten, deren Anwesenheit im Untersuchungsgebiet (UG) nicht von vornherein 

ausgeschlossen werden kann. Es können die Arten von einer weiteren Prüfung ausgeschlos-

sen werden, die aufgrund ihres Verbreitungsgebietes oder aufgrund fehlender geeigneter Ha-

bitatstrukturen nicht vorkommen oder die gegenüber den vorhabenspezifischen Wirkfaktoren 

als unempfindlich gelten. Dabei wird die Verbreitung mithilfe entsprechender einschlägiger 

Verbreitungskarten, dem Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschütz-

ten Arten (THEUNERT 2008a und 2008b, aktualisierte Fassung vom 01.Januar 2015) und 

bürointerner Erfahrungen und Fachkenntnisse beurteilt. 

1.3.2 II. Erhebung der Bestandssituation 

Durch Bestandsaufnahmen vor Ort werden die einzelartenbezogenen Bestandssituationen im 

Wirkraum des Vorhabens erhoben. Auf Basis dieser Untersuchungen werden anschließend 

die Arten identifiziert, die vom Vorhaben tatsächlich betroffen sind bzw. betroffen sein können. 

Die Größe des UG richtet sich nach den vom geplanten Vorhaben ausgehenden Wirkungen.  
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1.3.3 III. Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle heimischen europäischen Vo-

gelarten, Arten des Anhang IV der FFH-RL), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, 

werden ermittelt, dargestellt und geprüft (Art-für-Art-Betrachtung). In die Beurteilung, ob arten-

schutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt sind, werden Vorkehrungen zur Vermeidung von 

Beeinträchtigungen sowie Maßnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funk-

tionalität miteinbezogen. Wird trotz Vermeidungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen gegen eines 

der drei Zugriffsverbote verstoßen, ist ein Ausnahmeverfahren erforderlich.  

1.3.4 IV. Definition von Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnah-
men 

Die Ausnahmeregelung gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG erfordert den Nachweis, dass sich der 

Erhaltungszustand der Population einer betroffenen Art nicht verschlechtern wird. 

Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen setzen am Projekt an und sollen Pro-

jektwirkungen entweder ausschließen oder so weit abmildern, dass - auch individuenbezogen 

- keine erhebliche Einwirkungen auf geschützte Arten erfolgen (z. B. Anbringen von Fleder-

maus-Überflughilfen). 

Dazu zählen die Maßnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität. 

Die sogenannten CEF-Maßnahmen (continuous ecological functionality-measures im 

Guidance document der EU-KOMMISSION (Hrsg. 2007)) setzen unmittelbar am betroffenen 

Bestand der geschützten Arten an. Sie dienen dazu, die Funktion der konkret betroffenen Le-

bensstätte für die betroffene (Teil-) Population in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu er-

halten. Dabei muss die Kontinuität der Lebensstätte gesichert sein. CEF- Maßnahmen müssen 

den Charakter kompensatorischer Vermeidungsmaßnahmen (die in der Eingriffsregelung i. d. 

R. Ausgleichsmaßnahmen darstellen) besitzen und einen unmittelbaren räumlichen Bezug 

zum betroffenen Habitat erkennen lassen, z. B. in Form einer Vergrößerung des Habitats oder 

der Neuschaffung von Habitaten in direkter funktioneller Beziehung zu dem Ursprungshabitat 

(§ 44 Absatz 5 BNatSchG i. V m. § 15 BNatSchG). 

Werden trotz der Durchführung von Vorkehrungen zur Vermeidung Verbotstatbestände erfüllt, 

so dienen Kompensationsmaßnahmen (FCS- Maßnahmen favorable conservation status), 

auch: Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes) dem Erhalt des derzeitigen 

(günstigen) Erhaltungszustandes der betroffenen Art. Diese Maßnahmen müssen aus den 
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spezifischen Empfindlichkeiten und ökologischen Erfordernissen der jeweiligen betroffenen Art 

bzw. Population abgeleitet werden, d. h. sie sind an der jeweiligen Art und an der Funktionalität 

auszurichten. Auch hinsichtlich der zeitlichen Komponente ist zu beachten, dass keine Zeitlü-

cken entstehen, in denen eine irreversible Schwächung der Population zu befürchten ist. 

1.3.5 V. Ausnahmeprüfung 

Um ein Ausnahmeverfahren einleiten zu können, müssen drei Ausnahmevoraussetzungen er-

füllt sein: zwingende Gründe, Alternativlosigkeit und Erhaltungszustand. In die Beurteilung 

müssen kompensatorische Maßnahmen und ein Risikomanagement mit einbezogen werden.  

Liegt einer der genannten zwingenden Gründe nicht vor, ist das Vorhaben unzulässig. Eine 

Befreiung nach § 67 Abs. 1 BNatSchG ist dann möglich, wenn 

 

„…dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher so-

zialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder 

…die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen 

würde und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege ver-

einbar ist.“ 

2 Beschreibung des Vorhabens und der Wirkfaktoren 

2.1 Beschreibung des Vorhabens 

Die Gemeinde Rhede plant in dem B-Plan Nr. 10 eine 2. Erweiterung des Baugebietes Sprid-

del im Landkreis Emsland (Vgl. Abbildung 1).   

Die Vorhabensfläche ist eine derzeit landwirtschaftlich intensiv genutzte Fläche, die direkt an 

das vorhandene Baugebiet angrenzt.  

Das umliegende Gebiet ist geprägt von Äckern, Gewässern, Siedlungen, Wiesen, Straßen und 

Gräben. Baumreihen und Feldgehölze verlaufen teilweise entlang der Straßen. Im Norden der 

Vorhabensfläche liegt das Baugebiet, welches erweitert werden soll.   

Gemäß dem Umweltserver des NLWKN befindet sich das UG nicht in einem Natura 2000-

Gebiet (Schutzgebiet gemäß der FFH-RL und der VSch-RL), Landschaftsschutzgebiet (LSG), 
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Naturschutzgebiet (NSG) oder in einem anderen ausgewiesenen Schutzgebiet. Das gesamte 

Untersuchungsgebiet liegt inmitten eines für Gastvögel wertvollen Bereichs mit offenem Sta-

tus. 

2.2 Wirkfaktoren 

Nachfolgend werden die mit dem Vorhaben verbundenen Wirkfaktoren beschrieben, die der 

artenschutzrechtlichen Beurteilung zu Grunde gelegt werden. Unterschieden werden bau-, an-

lage- und betriebsbedingte Auswirkungen, die grundsätzlich temporär oder dauerhaft wirken 

können.  

Neben den allgemeinen Wirkfaktoren, die bei allen Vorhaben auftreten, entstehen projektspe-

zifische Wirkfaktoren, die je nach Vorhaben unterschiedlich sein können. Inwieweit einzelne 

Arten oder Gilden von den Auswirkungen einer Planung betroffen sein können, hängt im We-

sentlichen von der konkreten Planung im Raum und den vorhandenen Lebensraumstrukturen 

ab. Neben dem unmittelbaren Verlust von Lebensräumen durch Überplanung können einzelne 

Wirkfaktoren wie Lärm, Licht, Bewegungsunruhe etc. auch mehr oder weniger weit in den 

Raum wirken und sind entsprechend zu berücksichtigen. 

Da die Wirkungen des Vorhabens auf verschiedene Arten oder Gilden unterschiedlich ausfal-

len, richtet sich das UG nach den Arten, bei denen mit den größten Wirkradien zu rechnen ist. 

Dies sind meist Offenlandarten wie Kiebitz und Brachvogel. Für Arten wie gehölzbewohnende 

Singvögel, z. B. Goldammer oder Baumpieper, beschränken sich die Auswirkungen in der Re-

gel auf die unmittelbare Vorhabensfläche und das direkte Umfeld, wodurch hier nur eine Be-

einträchtigung entstehen würde, wenn die besiedelten Gehölze entfernt werden. Auf dieser 

Grundlage werden die Betroffenheiten nach der Erfassung ermittelt. In der Art-für-Art-Betrach-

tung (Vgl. 5) wird zwischen den Arten, für die negative Auswirkungen durch das geplante Vor-

haben zu erwarten sind und den Arten, für die keine negativen Auswirkungen durch das ge-

plante Vorhaben zu erwarten sind, unterschieden. 

In Tab. 1 werden die projektspezifischen Wirkungen unter Berücksichtigung der aktuellen Pla-

nung und der im Rahmen der Bestandserfassungen (Vgl. 4.2) vor Ort dokumentierten Lebens-

raumstrukturen ermittelt. 
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Tabelle 1: Übersicht der Wirkfaktoren 

Allgemein Projektspezifisch 
Mögliche baubedingte Wirkungen  
Temporärer Biotopverlust durch Versiegelung und Überbauung / 
Strukturveränderung  

 Verlust von Offenlandbiotopen x 

 Verlust Wald-/Gehölzbiotopen  

 Verlust von Gewässerbiotopen  

 Verlust von Siedlungsbiotopen / Bauwerken  

Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die Bau-
maßnahmen x 

temporäre Beeinträchtigung des Lebensraumes durch Bauflächen / 
Baustreifen / Baustellenzuwegungen (einschließlich temporärer 
Veränderung der Standortverhältnisse, der Bodenstruktur, visueller 
und akustischer Wirkungen) 

 

 Beeinträchtigung von Offenlandbiotope x 

 Beeinträchtigung Wald- / Gehölzbiotopen  

 Beeinträchtigung von Gewässerbiotopen  

 Beeinträchtigung von Siedlungsbiotopen / Bauwerken  

temporäre Schadstoffemissionen und damit einhergehende Störun-
gen durch den Baubetrieb 

x 

temporärer Verlust und Verstärkung der Zerschneidung faunisti-
scher Funktionsräume und Funktionsbeziehungen 

x 

baubedingte Tötungen von Individuen x 
Mögliche anlagebedingte Wirkungen  

Biotopverlust des Lebensraumes durch Versiegelung (Zuwegun-
gen, Bauwerk) und Überbauung / Strukturveränderung  

 

 Verlust von Offenlandbiotopen x 

 Verlust Wald-/Gehölzbiotopen  

 Verlust von Gewässerbiotopen  

 Verlust von Siedlungsbiotopen / Bauwerken  

Beeinträchtigung des Lebensraumes durch das Vorhaben (Ge-
bäude, Zuwegung, Nebeneinrichtungen, etc.) durch verstärkte visu-
elle Störreize, Zerschneidungsverstärkung, Standortveränderung 

 

 Beeinträchtigung von Offenlandbiotopen x 

 Beeinträchtigung Wald-/Gehölzbiotopen  

 Beeinträchtigung von Gewässerbiotopen  

 Beeinträchtigung von Siedlungsbiotopen/ Bauwerken  
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Mögliche betriebsbedingte Wirkungen  
Störungs- und Vertreibungswirkungen durch den Betrieb der Anlage 
(akustische und visuelle Störreize durch den veränderten Verkehrs-
fluss durch Ab- und Zulieferungsverkehr) 

x 

Individuenverluste durch Kollision mit Verkehr x 
Barrierewirkung durch verringerte Passierbarkeit (Zerschneidungs-
wirkung) 

x 

3 Relevanzprüfung 

Auf der Ebene des Genehmigungsverfahrens sind prinzipiell alle im Land Niedersachsen vor-

kommenden Arten des Anhangs IV der FFH-RL und alle im Land Niedersachsen vorkommen-

den europäischen Vogelarten gemäß Artikel 1 der VSch-RL betrachtungsrelevant. Dieses um-

fangreiche Artenspektrum soll im Rahmen der Relevanzprüfung zunächst auf die Arten redu-

ziert werden, die unter Beachtung der Lebensraumansprüche im UG vorkommen können und 

für die eine Beeinträchtigung im Sinne der Verbotstatbestände des § 44 Abs.1 BNatSchG 

durch Wirkungen des Vorhabens nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. Als Da-

tengrundlage der vorliegenden saP dienen die aktuellen Roten Listen Deutschlands und Nie-

dersachsens, Verbreitungskarten des NLWKN, einschlägige Fachliteratur (Vgl. 9) sowie die 

Erfahrungen und Kenntnisse der bürointernen Fachgutachter über den Planungsraum. Das 

Vorkommen der hier betrachtungsrelevanten Arten besteht aller Voraussicht nach aus Brut- 

und Gastvögeln. Aus diesem Grund werden Bestandserhebungen für die oben genannten 

Tierklassen durchgeführt. Auf das Vorkommen weiterer streng geschützter Arten andere Tier-

klassen und auf das Vorkommen von Lebensraumtypen wird bei den Begehungen geachtet. 

Für alle weiteren prüfungsrelevanten Tier- und Pflanzenarten, die nicht erfasst wurden, erfolgt 

die Relevanzprüfung in tabellarischer Form. Die Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Ar-

tenspektrums bauen auf den Hinweisen zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben 

zur saP (Fassung mit Stand 08/2018) des bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau 

und Verkehr auf.  

 

 

Erläuterungen zu Tabellen 2 - 4: 

Verbreitungsgebiet (V) u./o. Lebensraum (L) u./o Empfindlichkeit (E) = 0  

 nicht betrachtungsrelevant, Ausschluss von weiteren Prüfschritten  
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Verbreitungsgebiet (V) u. Lebensraum (L) u. Empfindlichkeit (E) = X  

 betrachtungsrelevant, vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände  

Tabelle 2:  Relevanzprüfung betrachtungsrelevanter Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL 

Kategorie 

Art 
Wissenschaftlicher 
Name RL Nds RL D V L E 

   Säugetiere: Nagetiere   

X 0  Biber Castor fiber 0 V 

0   Feldhamster Cricetus cricetus 2 1 

0   Haselmaus Muscardinus avellanarius R V 

   Säugetiere: Raubtiere    

0   Europäischer Nerz1) Mustela lutreola 0 0 

X 0  Fischotter Lutra lutra 1 3 

0   Luchs Lynx lynx 0 1 

0   Wildkatze Felis silvestris 2 3 

X X 0 Wolf Canis lupus 0 3 

   Säugetiere : Wale    

0   Schweinswal Phocoena phocoena 1 2 

   Reptilien    

0   Europ. Sumpfschildkröte1) Emys orbicularis 0 1 

X 0  Schlingnatter Coronella austriaca 2 3 

X 0  Zauneidechse Lacerta agilis 3 V 

   Amphibien    

0   Geburtshelferkröte Alytes obstetricans 2 2 

0   Gelbbauchunke Bombina variegata 1 2 

X 0  Kammmolch Triturus cristatus 3 3 

0   Kleiner Wasserfrosch Pelophylax lessonae G G 

X 0  Knoblauchkröte Pelobates fuscus 3 3 

X 0  Kreuzkröte Bufo calamita 2 2 

X 0  Europäischer Laubfrosch Hyla arborea 2 3 

X 0  Moorfrosch Rana arvalis 3 3 

0   Rotbauchunke Bombina bombina 2 2 

0   Springfrosch Rana dalmatina 3 V 

0   Wechselkröte Pseudepidalea viridis 1 2 

   Fische    

0   Nordseeschnäpel1) Coregonus oxyrhynchus 0 0 
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Kategorie 

Art 
Wissenschaftlicher 
Name RL Nds RL D V L E 

0   Stör1) Acipenser sturio 0 0 

   Insekten: Libellen    

0   Eurasische Keulenjungfer Stylurus flavipes R G 

0   Östliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons R 1 

0   Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis * 1 

X 0  Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis * 2 

0   Grüne Flussjungfer Ophiogomphus cecilia  * 2 

0   Grüne Mosaikjungfer Aeshna viridis 1 1 

X 0  Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca 1 2 

   Insekten: Käfer    

0   Heldbock Cerambyx cerdo  1 

0   Breitrand Dytiscus latissimus 1 1 

0   Scharlachroter Plattkäfer Cucujus cinnaberinus  * 

X 0  Eremit Osmoderma eremita  2 

   Insekten: Schmetterlinge    

0   Wald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero 1 1 

0   Eschen- Scheckenfalter1) Euphydryas maturna 0 1 

0   Schwarzfleckiger Ameisenbläuling  Maculinea arion 1 2 

0   Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling Maculinea nausithous 1 3 

0   Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling Maculinea teleius  0 2 

0   Großer Feuerfalter1) Lycaena dispar 0 2 

0   Blauschillernder Feuerfalter1) Lycaena helle 0 1 

0   Schwarzer Apollofalter1) Parnassius mnemosyne 0 1 

0   Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina 2 V 

   Mollusken: Schnecken    

0   Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus  1 

   Mollusken: Muscheln    

0   Bachmuschel Unio crassus  1 
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Tabelle 3:  Relevanzprüfung betrachtungsrelevanter Farn- und Blütenpflanzen nach Anhang 

IV der FFH-RL 

Kategorie     
V L E Art Wissenschaftlicher 

Name 
RL Nds RL D 

0   Kriechender Sellerie Apium repens 1 1 

0   Einfache Mondraute1) Botrychium simplex 0 2 

0   Frauenschuh Cypripedium calceolus 2 3 

0   Sand-Silberscharte1) Jurinea cyanoides 0 2 

0   Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii 2 2 

X 0  Froschkraut Luronium natans 2 2 

0   Schierling- Wasserfenchel Oenanthe conioides 1 1 

0   Moor- Steinbrech1) Saxifraga hirculus 0 1 

0   Vorblattloses Leinblatt Thesium ebracteatum 1 1 

0   Prächtiger Dünnfarn Trichomanes speciosum R  

4 Erhebung der Bestandssituation  

In der Relevanzprüfung wurden keine Empfindlichkeiten der Tier- und Pflanzenarten nach An-

hang IV der FFH-RL festgestellt, sodass keine Bestandserfassungen notwendig sind. 

4.1 Methodik der Bestandserfassungen 

4.1.1 Untersuchungsgebiet 

Als Untersuchungsgebiet (UG) wurde ein möglicher Wirkraum mit einem Radius von bis zu 

100 m um die geplante Vorhabensfläche des Baugebietes abgegrenzt. Die Lage sowie die 

Abgrenzung des UG sind in Abbildung 1 dargestellt. Der Schwerpunkt der Bestandserfassun-

gen lag auf Brutvögeln, da hier mit dem Vorkommen relevanter Arten zu rechnen war (vgl. 

1.3). 

Es wurde ebenfalls Fledermauserfassungen durchgeführt. Das Untersuchungsprogramm um-

fasste acht halbnächtige Detektorbegehungen, die insbesondere auf die Suche nach Quartie-

ren und Flugrouten um die geplanten Anlagenstandorte ausgerichtet waren.  
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Darüber hinaus wurde während der Begehungen auch auf das mögliche Vorkommen streng 

geschützter Arten anderer Tiergruppen (z. B. Amphibien) geachtet. 

Insgesamt weist das UG eine vergleichsweise struktur- und abwechslungsreiche Ausstattung 

auf, was sich in einem vielfältigen Artenspektrum der Brutvögel widerspiegelt. Eine herausra-

gende Bedeutung des Untersuchungsgebiets konnte jedoch nicht festgestellt werden. 

4.1.2 Brutvögel 2025 

Die Bestandserfassung der Brutvögel erfolgte im Rahmen von 7 Kartierdurchgängen von Mitte 

März bis Mitte Juli 2025. Die flächendeckende Erfassung wurde in der Tageslichtphase sowie 

in einer Abendbegehung durchgeführt. 

Dabei ist es für die Beurteilung der Betroffenheit nicht zwingend erforderlich eine detaillierte 

Kartierung für alle Arten durchzuführen. Die Untersuchungstiefe hängt vielmehr von den na-

turräumlichen Gegebenheiten vor Ort ab (FRÖHLICH & SPORBECK 2010). 

Alle gefährdeten und alle streng geschützten Arten wurden im Umkreis von 100 m um die 

Potenzialfläche reviergenau erfasst. Alle weiteren Arten wurden innerhalb des UG qualitativ 

dokumentiert und in Form einer Artenliste mit Statusangaben aufgeführt (Vgl. Tab.6). Bei den 

Begehungen wurde auf Besonderheiten dieser Arten geachtet (z. B. hohe Brutdichten / hohe 

Artenvielfalt auf betroffenen Ackerflächen / Heckenstrukturen). Die Revierkartierung erfolgte 

entsprechend den von SÜDBECK et al. (2005) vorgegebenen Methodenstandards. 

Bei manchen Arten kamen Klangattrappen zum Einsatz, sofern dies in den „Methodenstan-

dards“ für sinnvoll erachtet wird (z. B. Eulen und Spechte). In Ausnahmefällen wurde bereits 

die einmalige Feststellung revieranzeigender Verhaltensweisen (z. B. Reviergesang) außer-

halb der Hauptdurchzugszeiten der jeweiligen Art als Brutverdacht gewertet (z. B. bei nacht-

aktiven Eulenarten). 

Die Erfassungstermine inklusive kurzer Wetterbeschreibungen sind in Tabelle 5 dokumentiert. 

Tabelle 4:  Erfassungstermine der Brutvögel 

Datum Bewölkung Bemerkungen 

27.03.2025 wolkenlos, 15 °C, 3 Bft Brutvogelerfassung 

22.04.2025 bedeckt - bedeckt, 13-13 °C, 2-2 Bft Brutvogelerfassung 

07.05.2025 heiter - wolkig, 13-15 °C, 2-2 Bft Brutvogelerfassung 



Gemeinde Rhede   
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, 2025 

15 
 

Datum Bewölkung Bemerkungen 

11.06.2025 stark bewölkt - fast bedeckt, 16-16 °C, 3-3 Bft Brutvogelerfassung 

01.07.2025 wolkenlos - wolkenlos, 27-25 °C, 2-2 Bft Brutvogel- & Abenderfassung 

09.07.2025 fast bedeckt - bedeckt, 18-15 °C, 2-2 Bft Brutvogelerfassung 

23.07.2025 sonnig - wolkenlos, 17-15 °C, 0-1 Bft Brutvogel- & Abenderfassung 

 

*Legende    

Beaufortskala 
(Bft) 

Windstärke km/h 

0 windstille, Flaute < 1  

1 leichter Zug 1-5 

2 leichte Brise 6-11 

3 schwache Brise 12-19 

4 mäßige Brise 20-28 

5 frische Brise 29-38 

6 starker Wind 39-49 

7 steifer Wind 50-61 

8 stürmischer Wind 62-74 

9 sturm 75-88 

10 schwerer Sturm 89-102 

11 orkanartiger Sturm 103-117 

12 Orkan >117 

 

4.2 Ergebnisse 

4.2.1 Im UG erfasste Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Die Erfassungen ergaben keine Hinweise auf das Vorkommen weiterer streng geschützter 

Arten. Auf eine ausführliche Auflistung und Darstellung der festgestellten weit verbreiteten Ar-

ten wird verzichtet. 
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4.2.2 Im UG erfasste europäische Brutvogelarten 

In Tabelle 6 werden alle im Rahmen der Erfassungen 2025 im UG festgestellten Vogelarten 

mit Angaben zu Gefährdung und Schutzstatus aufgelistet. Darüber hinaus wird der Status der 

jeweiligen Art im UG angegeben. 

Tabelle 5: Auflistung der festgestellten Brutvogelarten 
Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL  

D 

RL 
Nds 

RL 
W 

D 
AV 

EG 
AV 

VS 
RL 

Vorkommen/Status 
im Untersuchungs-
gebiet/ Bemerkungen 

Graugans Anser anser * * *   ● GVA, BV (mind. 1 Re-

vier – nicht einsehbar) 

Kormoran Phalacrocorax carbo * * *   ● GVA, Ü 

Mäusebussard Buteo buteo * * *  A ● Ü 

Kiebitz Vanellus vanellus 2 3 V SG  ● GVA, Ü  
Lachmöwe Chroicocephalus ridibun-

dus 

* * *   ● GVA, Ü 

Hohltaube Columba oenas * * *   ● BV 

Ringeltaube Columba palumbus * * *   ● BV 
Kuckuck Cuculus canorus 3 3 3   ● BV (1 Revier) 
Waldohreule Asio otus * 3 *  A ● NG 

Mauersegler Apus apus * * *   ● NG 

Buntspecht Dendrocopos major * * *   ● BV 
Eichelhäher Garrulus glandarius * * *   ● BV 

Elster Pica pica * * -   ● BV 

Dohle Coloeus monedula * * *   ● BV 

Rabenkrähe Corvus corone * * *   ● NG 

Blaumeise Cyanistes caeruleus * * *   ● BV 

Kohlmeise Parus major * * *   ● BV 

Rauchschwalbe Hirundo rustica V 3 *   ● BV (2 Reviere) 

Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 3 *   ● BV (1 Revier) 

Fitis Phylloscopus trochilus * * *   ● BV 

Zilpzalp Phylloscopus collybita * * *   ● BV 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris * * *   ● BV 

Gelbspötter Hippolais icterina * V *   ● BV (1 Revier) 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla * * *   ● BV 

Dorngrasmücke Sylvia communis * * *   ● BV 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus * * *   ● BV 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes * * *   ● BV 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla * * *   ● BV 

Star Sturnus vulgaris 3 3 *   ● BV (3 Reviere) 

Amsel Turdus merula * * *   ● BV 

Singdrossel Turdus philomelos * * *   ● BV 

Rotkehlchen Erithacus rubecula * * *   ● BV 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL  
D 

RL 
Nds 

RL 
W 

D 
AV 

EG 
AV 

VS 
RL 

Vorkommen/Status 
im Untersuchungs-
gebiet/ Bemerkungen 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros * * *   ● BV 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus * * *   ● GVA, BV 

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola * * *   ● GVA, BV 

Haussperling Passer domesticus * * -   ● BV 

Bachstelze Motacilla alba * * *   ● BV 

Wiesenpieper Anthus pratensis 2 2 *   ● NG 

Baumpieper Anthus trivialis V V *   ● BV (2 Reviere) 

Buchfink Fringilla coelebs * * *   ● BV 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula * * *   ● BV 

Grünfink Chloris chloris * * *   ● BV 

Stieglitz Carduelis carduelis * V *   ● BV (2 Reviere) 

 

LEGENDE    
   

Fett-Druck  streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 
   
RL D  Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY, T., H.-G. BAUER, B. GERLACH, O. 

HÜPPOP, J. STAHMER, P. SÜDBECK & C. SUDFELDT 2020) 
RL Nds  Rote Liste der Brutvögel Niedersachsens und Bremens (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) 
  Gefährdungskategorien der Roten Listen (D und Nds): 
 0  Bestand erloschen (ausgestorben oder verschollen) 
 1  Vom Erlöschen/ Aussterben bedroht 
 2  Stark gefährdet 
 3  Gefährdet 
 R  Extrem selten (Arten mit geographischer Restriktion) 

 V  Vorwarnliste 
 *  Keine Gefährdung/ ungefährdet 
   Nicht bewertet 
RL W  Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands (HÜPPOP et al. 2012) 
  Gefährdungskategorien der RL W: 
 0  Bestand erloschen (ausgestorben oder verschollen) 
 1  Vom Erlöschen/ Aussterben bedroht 
 2  Stark gefährdet 
 3  Gefährdet 
 R  Extrem selten (Arten mit geographischer Restriktion) 
 V  Vorwarnliste 
 *  Keine Gefährdung/ ungefährdet 
 -  Nicht als in Deutschland „wandernd und regelmäßig auftretend“ (Status IW) eingestufte Vo-

gel(unter)arten (HÜPPOP et al. 2012) 
D AV  Bundesartenschutzverordnung 
 SG  In Anlage 1, Spalte 3 aufgelistet (nach D AV streng geschützt) 
EG AV  EG-Artenschutzverordnung 
 A  In Anhang A aufgelistet (nach EG AV streng geschützt) 
VS RL  Vogelschutzrichtlinie 

 ●  Besonders geschützt nach Artikel 1 VS RL 
 Anh. I  In Anhang I aufgelistet (Arten mit besonderem Schutz) 

Vorkommen / Status im Untersuchungsgebiet / Bemerkungen 
 BP Brutpaar BN  Brutnachweis BV Brutverdacht 
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 NG Nahrungsgast rD  rastender Durch-
zügler 

üD überfliegender Durchzüg-
ler 

 Ü Überflieger W  Wintergast BZF Brutzeitfeststellung 
GVA  Gastvogelart nach EU-Vogelschutzrichtlinie Art. 4 Abs. 1 (Anhang I) und Zugvogelarten gemäß Art. 4 Abs. 

2 
(Sortierung der Vogelarten nach „Artenliste der Vögel Deutschlands“ BARTHEL & KRÜGER 2018) 

 

Im Rahmen der Brutvogelerfassung 2025 wurden insgesamt 43 Vogelarten im UG festgestellt. 

35 Arten nutzen das Gebiet vermutlich als Brutgebiet (Brutverdacht). 8 Arten konnten lediglich 

als Durchzügler, Überflieger oder Nahrungsgast erfasst werden. 

Als streng geschützte Arten konnten Kiebitz, Mäusebussard, Waldohreule ermittelt werden. 

Des Weiteren wurden Vorkommen von Vogelarten, die in der Roten Liste Niedersachsens 

(inkl. Vorwarnliste) geführt werden, im UG festgestellt. Zu nennen sind hier Rauchschwalbe, 

Mehlschwalbe, Gelbspötter, Kuckuck, Star, Baumpieper, Wiesenpieper und Stieglitz.  

Die Reviermittelpunkte und Kolonien der gefährdeten und streng geschützten Arten können 

dem Blatt Nr. 1 entnommen werden.  

Es wurden 6 regelmäßig auftretende Gastvogelarten nach EU-Vogelschutzrichtlinie, welche 

auf bestimmte Rastgebiete angewiesen sind bzw. für die wertvolle Bereiche (Gastvogellebens-

räume) in Niedersachsen herausgestellt sind, beobachtet (siehe Artenliste zur Bewertung von 

Gastvogellebensräumen: Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 6/97 bzw. Vollzugs-

hinweise für Arten und Lebensraumtypen (NLWKN 2009, NLWKN 2010)). 

4.2.3 Im UG erfasste europäische Fledermäuse 

Im unmittelbaren Bereich der Vorhabensfläche befinden sich keine als potenzielle Fleder-

mausquartiere geeigneten Gehölzstrukturen. Bei insgesamt zwei Detektorbegehungen 2025 

im Bereich der Vorhabensfläche wurden jagende Fledermäuse festgestellt. Hierbei handelte 

es sich größtenteils um Zwergfledermäuse, die lokalen Populationen zuzuordnen sind. Eine 

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten oder die baubedingte Tötung von Individuen 

dieser Artgruppe durch das geplante Vorhaben kann grundsätzlich ausgeschlossen werden, 

solange für das Bauvorhaben und dessen Zuwegungen keine Gehölze gerodet bzw. diese 

vorab auf Quartiere untersucht werden. Beeinträchtigungen, wie durch zusätzliche Beleuch-

tung durch die Stallanlage, sollten, z. B. durch ein geeignetes Beleuchtungskonzept, ausge-

schlossen werden (Vgl. 6.1. Vermeidungsmaßnahme V5). 
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Die Erfassungen ergaben keine Hinweise auf das Vorkommen weiterer streng geschützter 

Arten. Auf eine ausführliche Auflistung und Darstellung der festgestellten weit verbreiteten Ar-

ten wird verzichtet. 

4.2.4 Kontrolle der Ergebnisse der Relevanzprüfung auf Plausibilität 

Die Ergebnisse der Bestandserfassungen im UG geben keine Hinweise auf ein Vorkommen 

weiterer streng geschützter Arten. Direkt auf der Vorhabensfläche wurde nichts festgestellt. 

Die Ergebnisse der Relevanzprüfung werden durch die Bestandserfassungen 2025 entspre-

chend bestätigt und bekräftigt.  
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5 Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände  

Gegenstand der Untersuchungen waren Brutvögel und Fledermäuse. Es wurde auf andere 

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie geachtet, bzw. auf für diese geeignete Biotope.  

5.1 Brutvögel 

Für die wertgebenden, gefährdeten (einschl. Vorwarnliste) und streng geschützten Arten er-

folgt i. d. R. eine Art-für-Art-Betrachtung. Kommen sie lediglich als seltene Nahrungsgäste, 

Durchzügler oder Überflieger vor und sind ohne Bindung an das UG und werden nicht wesent-

lich durch die Baumaßnahme eingeschränkt, ist eine Abarbeitung in Gruppen möglich. Unge-

fährdete und ubiquitäre Arten werden in ökologischen Gilden zusammengefasst (z. B. gehölz-

bewohnende Frei- und Bodenbrüter). Es können nur Arten zusammengefasst werden, die in 

ihrer Lebensweise und ihrem ökologischen Anspruch vergleichbar sind und bei denen das 

Ergebnis der Prüfung der Betroffenheit gleich ist. Eine Art-für-Art-Betrachtung ist bei einer spe-

zifischen Bestands- und Betroffenheitssituation gefordert. 

Im Nachstehenden erfolgt die Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 

5 BNatSchG (Detailanalyse) auf Grundlage der Bestandserfassungen für folgende Vogelarten: 

 

Art-für-Art-Betrachtung (wertgebende, gefährdete und streng geschützte Arten, für die 
negative Auswirkungen durch das geplante Vorhaben zu erwarten sind) 

 

 Keine 

 

Wertgebende, gefährdete und streng geschützte Arten, für die keine negativen Auswir-
kungen durch das geplante Vorhaben zu erwarten sind  

 Rauchschwalbe (gefährdet in Nds., Vorwarnliste in D.) 

 Mehlschwalbe (gefährdet in Nds. und in D.) 

 Kuckuck (gefährdet in Nds. und in D.) 

 Gelbspötter (Vorwarnliste in Nds.) 

 Star (gefährdet in Nds. und in D.) 

 Baumpieper (Vorwarnliste in Nds. und D.) 
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 Stieglitz (Vorwarnliste in Nds.) 

 

Ungefährdete Brutvogelarten (Einteilung in ökologische Gilden) 

 Ungefährdete gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

 Ungefährdete gehölzbewohnende Frei- und Bodenbrüter 

 Ungefährdete gebäudebewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

 Ungefährdete an Gewässern brütende Vogelarten 

 Brutvogelarten der Ruderalfluren und Brachen 

 

Nahrungsgäste, Überflieger und rastende Durchzügler, bei denen keine wesentlichen 
Einschränkungen zu erwarten sind 

 Kormoran 

 Mäusebussard 

 Kiebitz 

 Lachmöwe 

 Waldohreule 

 Mauersegler 

 Rabenkrähe 

 Wiesenpieper 
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Wertgebende, gefährdete und streng geschützte Arten, für die keine negativen 
Auswirkungen durch das geplante Vorhaben zu erwarten sind.  

Bestandsdarstellung 
Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds.  
In dieser Gruppe werden alle Arten zusammenfassend abgehandelt, die wertgebend, streng geschützt oder 
gefährdet sind, für die aber keine negativen Auswirkungen durch das geplante Vorhaben zu erwarten sind. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
Diese Arten wurden im Rahmen der Bestandserfassung 2025 festgestellt. Diese Arten sind streng geschützte 
oder gefährdete Brutvogelarten, oder werden in der Roten Liste Deutschlands oder Niedersachsens als extrem 
selten oder auf der Vorwarnliste geführt. 

Rauchschwalbe, Mehlschwalbe, Gelbspötter, Sumpfrohrsänger, Star, Kuckuck, Baumpieper und Stieglitz. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Nicht erforderlich 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  
Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffe-
nen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? 
(Maßstab: lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Baubedingt: 
Die Reviere dieser Arten befinden sich außerhalb des Wirkraums des Vorhabens, so dass Verletzungen oder 
Tötungen von Individuen und deren Entwicklungsformen durch die Errichtung eines Baugebietes vollständig 
ausgeschlossen werden können. 
 
Anlage- / Betriebsbedingt: 
Es ist nicht bekannt, dass durch den Betrieb oder das Baugebiet selbst die genannten Arten zu Schaden kom-
men könnten, da sich die Reviere außerhalb der überplanten Fläche des Vorhabens befinden.  
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Wertgebende, gefährdete und streng geschützte Arten, für die keine negativen 
Auswirkungen durch das geplante Vorhaben zu erwarten sind.  

  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheb-
lich gestört? 
Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Er-

haltungszustandes der lokalen Population 
Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-

pulation 

 
 

Baubedingt: 
Die besetzten Reviere befinden sich außerhalb des Wirkraums des Vorhabens. Eine Störung durch Bautätig-
keiten wird als sehr gering eingestuft. Ein Ausweichen auf angrenzende Bereiche ist jederzeit möglich, sodass 
eine erhebliche Störung in jedem Fall auszuschließen ist. 
 
Anlage- / Betriebsbedingt: 
Da für die Arten im Wirkraum keine Reviere nachgewiesen werden konnten, sind auch durch das Baugebiet 
selbst und dessen Betrieb keine erheblichen Störungen zu erwarten. 

 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  
Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffe-
nen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? 
(Maßstab: lokale Population) 
Ja  
Nein   

 
Baubedingt: 
Es konnten keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Wirkraum des Vorhabens festgestellt werden, sodass 
eine Beschädigung dieser durch Baumaßnahmen ausgeschlossen werden kann. 
 
Anlage- / Betriebsbedingt: 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden nicht überplant, eine Zerstörung kann ausgeschlossen werden. 
 
  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht er-

füllt.  
 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter 

mit der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des Erhal-
tungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Ungefährdete gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

Bestandsdarstellung 
Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds.  
Die hier aufgeführten Arten unterscheiden sich in ihrer Lebensweise und weisen innerhalb ihrer Kategorie un-
terschiedliche Habitatansprüche auf. Jedoch nutzen alle Arten Höhlen oder Nischen in/an Gehölzen (insbeson-
dere Alt- und Totholz) als Brutplatz (Bauer et al., 2005; Südbeck et al., 2025). Aufgrund des nur begrenzten 
Angebotes an solchen geeigneten Höhlen oder Nischen, konkurrieren die Arten zum Teil untereinander und 
schränken damit ein Vorkommen ein. 
Die Arten sind alle ungefährdet, weit und flächendeckend verbreitet (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022, 
RYSLAVY et al. 2020). 
 
Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
Für nachfolgend genannte Arten konnte im Untersuchungsgebiet ein Brutnachweis oder -verdacht erbracht 
oder eine Brutzeitfeststellung gemacht werden: 
Hohltaube, Buntspecht, Dohle, Blaumeise, Kohlmeise und Gartenbaumläufer. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Vermeidungsmaßnahme V1: Evtl. notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen nicht in der Zeit vom 1. März 
bis 30. September (siehe § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur Vermeidung baubedingter Tötungen oder Verletzungen 
von Gehölzbrütern unterschiedlicher Strukturen. 
Vermeidungsmaßnahme V2: Ein eventuell notwendiger Gehölzeinschlag ist auf das unbedingt erforderliche 
Maß zu reduzieren, um potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erhalten. Es erfolgt dabei eine 
artenschutzrechtliche Kontrolle auf Besatz mit Vögeln und Fledermäusen durch eine Fachkraft (Ökologische 
Baubegleitung, ÖBB) und eine Kontrolle, ob die Fortpflanzungs- und Ruhestätten dauerhaft genutzt werden. 
 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich. 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  
Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt? (Maßstab: lokale Population) 
Ja   
Nein   

Baubedingt: 
Verletzungen oder Tötungen der oben genannten Arten können bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen 
V1 – V2 ausgeschlossen werden. 
 
Anlage- / Betriebsbedingt: 
Durch das geplante Baugebiet selbst oder dessen Betrieb können Verletzungen oder Tötungen oben genann-
ter Tiere ausgeschlossen werden, da keine Bäume gefällt werden. 
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Ungefährdete gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 
Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 

 
Baubedingt: 
Es ist mit geringen Störungen auf die genannten Arten in unmittelbarem Umfeld des Bauortes zu rechnen. 
Diese wirken temporär und räumlich begrenzt, sodass keine erhebliche Störung vorliegt. 
 
Anlage- / Betriebsbedingt: 
Betriebs- und anlagebedingt ist mit keiner erheblichen Störung zu rechnen. Die Arten sind wenig störungsan-
fällig. 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  

Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? 
(Maßstab: lokale Population) 
Ja  
Nein   

Baubedingt: 
Eine Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann unter Einhaltung der Vermei-
dungsmaßnahmen V1 – V2 ausgeschlossen werden. 
 
Anlage- / Betriebsbedingt: 
Es werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört, da beim Betrieb des Baugebietes keine Gehölze 
gefällt werden. 
 
  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht 

erfüllt.  
 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter 

mit der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger 
Bezug, nicht lokale Population). 
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Ungefährdete gehölzbewohnende Frei- und Bodenbrüter 

Bestandsdarstellung 
Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds.  
Die hier aufgeführten Arten unterscheiden sich in ihrer Lebensweise und ihren Habitatansprüchen. Jedoch 
nutzen alle Arten größere Gehölzpflanzen zum Ansitz, zur Nahrungssuche oder zur Nestanlage (BAUER et al. 
2005, SÜDBECK et al. 2025). 
Die Arten sind alle ungefährdet, weit und flächendeckend verbreitet (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022, 
RYSLAVY et al. 2020). 
Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
Für nachfolgend genannte Arten konnte im Untersuchungsgebiet ein Brutnachweis oder -verdacht erbracht 
oder eine Brutzeitfeststellung gemacht werden: 
Ringeltaube, Eichelhäher, Elster, Fitis, Zilpzalp, Mönchsgrasmücke, Dorngrasmücke, Wintergoldhähnchen, 
Zaunkönig, Amsel, Singdrossel, Rotkehlchen, Buchfink, Gimpel und Grünfink 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Vermeidungsmaßnahme V1: Evtl. notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen nicht in der Zeit vom 1. März 
bis 30. September (siehe § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur Vermeidung baubedingter Tötungen oder Verletzungen 
von Gehölzbrütern unterschiedlicher Strukturen. 
Vermeidungsmaßnahme V2: Ein eventuell notwendiger Gehölzeinschlag ist auf das unbedingt erforderliche 
Maß zu reduzieren, um potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erhalten. Es erfolgt dabei eine 
artenschutzrechtliche Kontrolle auf Besatz mit Vögeln und Fledermäusen durch eine Fachkraft (Ökologische 
Baubegleitung, ÖBB) und eine Kontrolle, ob die Fortpflanzungs- und Ruhestätten dauerhaft genutzt werden. 
Vermeidungsmaßnahme V3: Die Herrichtung des Baufeldes (Baufeldfreimachung für Stellflächen, Wegeneu- 
und -ausbau, insbesondere auf landwirtschaftlichen Flächen sowie an Wegerändern und Gräben) erfolgt grund-
sätzlich außerhalb der Brutzeit aller bodenbrütenden Vogelarten (Zeitraum: 1. März bis 31. Juli) zur Vermeidung 
der Zerstörung von Gelegen, baubedingter Tötungen oder Verletzungen von Bodenbrütern unterschiedlicher 
Strukturen. 
 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich. 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  
Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt? (Maßstab: lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Baubedingt: 
Verletzungen oder Tötungen der oben genannten Arten können bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen 
V1, V2 und V3 ausgeschlossen werden. 
 
Anlage- / Betriebsbedingt: 
Verletzungen und Tötungen sind anlage-/betriebsbedingt ausgeschlossen. 
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Ungefährdete gehölzbewohnende Frei- und Bodenbrüter 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 
Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 

 
Baubedingt: 
Es ist mit geringen Störungen auf die genannten Arten in unmittelbarem Umfeld des Bauortes zu rechnen. 
Diese wirken temporär und räumlich begrenzt, sodass keine erhebliche Störung vorliegt. 
 
Anlage- / Betriebsbedingt: 
Betriebs- und anlagebedingt ist mit keiner erheblichen Störung zu rechnen. Die aufgeführten Arten gelten als 
ungefährdet und unempfindlich gegenüber menschlichen Strukturen. 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  
Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt? (Maßstab: lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Baubedingt: 
Eine Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann unter Einhaltung der Vermei-
dungsmaßnahmen V1, V2 und V3 ausgeschlossen werden. 
 
Anlage- / Betriebsbedingt: 
Es werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört. 
 
  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht 

erfüllt.  
 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter 

mit der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger 
Bezug, nicht lokale Population). 
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Ungefährdete gebäudebewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

Bestandsdarstellung 
Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds.  
Die hier aufgeführten Arten unterscheiden sich in ihrer Lebensweise und weisen innerhalb ihrer Kategorie un-
terschiedliche Habitatansprüche auf. Jedoch nutzen alle Arten Höhlen oder Nischen in / an Gebäuden oder 
technischen Bauwerken als Brutplatz (BAUER et al. 2005, SÜDBECK et al. 2005). Aufgrund des begrenzten 
Angebotes solcher Brutplätze konkurrieren die Arten zum Teil untereinander und schränken damit ein Vorkom-
men ein. 
 
Die Arten sind alle ungefährdet, weit und flächendeckend verbreitet (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022, 
RYSLAVY et al. 2020). 
 
Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
Für nachfolgend genannte Arten konnte im Untersuchungsgebiet ein Brutnachweis oder -verdacht erbracht 
oder eine Brutzeitfeststellung gemacht werden: 
Gartenrotschwanz, Hausrotschwanz, Haussperling und Bachstelze.  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Nicht erforderlich. 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich. 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  
Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt? (Maßstab: lokale Population) 
Ja   
Nein   

Baubedingt: 
Da im Zuge des Baus keine Gebäude tangiert werden, ist eine baubedingte Verletzung oder Tötung von 
Individuen der oben genannten Arten ausgeschlossen. 
 
Anlage- / Betriebsbedingt: 
Während des Betriebs der Anlage sind Verletzungen und Tötungen nicht zu erwarten. Das Risiko übersteigt 
nicht das allgemeine Lebensrisiko der Arten. 
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Ungefährdete gebäudebewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 
Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 
Baubedingt: 
Geringfügige baubedingte Störungen für Individuen, die angrenzend an die Planfläche vorkommen, sind 
denkbar, sie wirken aber räumlich und zeitlich begrenzt und übersteigen daher nicht die Erheblichkeitsschwelle. 
 
Anlage- / Betriebsbedingt: 
Betriebsbedingt sind keine Störungen für die oben genannten Arten erkennbar, da sie häufig sind und an 
Hofstellen und Gebäuden siedeln. 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  
Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt? (Maßstab: lokale Population) 
Ja   
Nein   

Baubedingt: 
Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist ausgeschlossen, da keine Gebäude während des 
Baus beeinträchtigt werden. 
 
Anlage- / Betriebsbedingt: 
Während des Betriebs der geplanten Baugebietserweiterung werden keine Gebäude beeinträchtigt, so dass 
Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeschlossen sind. 
 

  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht 
erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter 
mit der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger 
Bezug, nicht lokale Population). 
 

 

  



Gemeinde Rhede   
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, 2025 

30 
 

Ungefährdete an Gewässern brütende Vogelarten 

Bestandsdarstellung 
Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds.  
Die hier aufgeführten Arten unterscheiden sich in ihrer Lebensweise und weisen innerhalb ihrer Kategorie 
unterschiedliche Habitatansprüche auf. Jedoch sind alle Arten an Gewässer gebunden. Die Nester werden 
entweder im unmittelbaren Uferbereich angelegt oder sogar auf der offen Wasserfläche (BAUER et al. 
2005, SÜDBECK et al. 2025).  
Die Arten sind alle ungefährdet, weit und flächendeckend verbreitet (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022, 
RYSLAVY et al. 2020). 
Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
Diese Arten wurden im Rahmen der Bestandserfassung für das geplante Baugebiet 2025 im Untersu-
chungsgebiet festgestellt. Für die genannten Arten konnte ein Brutnachweis, ein Brutverdacht oder eine 
Brutzeitfeststellung erbracht werden. 
Graugans. 
Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Vermeidungsmaßnahme V4: Notwendige Arbeiten im Seitenraum von Wegen, Straßen und Gräben 
erfolgen außerhalb der Brutzeit von Brutvogelarten der Ruderalfluren, Brachen und Gewässer 
(insbesondere der Gräben) zur Vermeidung der Zerstörung von Gelegen (Zeitraum: 01. März bis 31. Juli). 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich. 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  
Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

Baubedingt: 
Unter Einhaltung von Vermeidungsmaßnahme V4 kann die baubedingte Tötung oder Verletzung von 
Individuen der genannten Art oder von deren Entwicklungsformen ausgeschlossen werden. 
 
Anlage- / Betriebsbedingt: 
Durch das Baugebiet selbst oder deren Betrieb wird nicht mit Tötungen oder Verletzungen der genannten 
Art gerechnet. 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeinde Rhede   
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, 2025 

31 
 

Ungefährdete an Gewässern brütende Vogelarten 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 
Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 

 
Baubedingt: 
Erhebliche Störungen der Art während der Fortpflanzungszeit sind durch das Baugebiet nicht ersichtlich, 
solange die Vermeidungsmaßnahme V4 eingehalten wird. 
 
Anlage- / Betriebsbedingt: 
Durch das Bauvorhaben könnte es zu Verdrängungen kommen, von denen einzelne Reviere der genann-
ten Art betroffen sein könnten. Diese wären in keinem Fall als erheblich einzustufen. 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  
Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

Baubedingt: 
Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch die Errichtung des geplanten Baugebietes 
kann  ausgeschlossen werden, solange die Vermeidungsmaßnahme V4 berücksichtigt wird. Da die Reviere 
der aufgeführten Art jährlich neu besetzt werden, ist eine Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
auszuschließen. 
 
Anlage- / Betriebsbedingt: 
Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch das Baugebiet selbst oder dessen Betrieb 
kann ausgeschlossen werden, da die genannte Art an Gewässern brüten und diese sich in ausreichend 
großer Entfernung zum geplanten Baugebiet befinden. 
 
  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Brutvogelarten der Ruderalfluren und Brachen 

Bestandsdarstellung 
Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds.  
Die hier aufgeführten Arten unterscheiden sich in ihrer Lebensweise und weisen innerhalb ihrer Kategorie 
unterschiedliche Habitatansprüche auf. Jedoch bevorzugen alle Arten kaum oder wenig bewirtschaftete 
Flächen mit sehr geringem Gehölzanteil und oft mit wenig Bodenvegetation bestandene Flächen (BAUER 
et al. 2005, SÜDBECK et al. 2025).  
 
Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
Für das Schwarzkehlchen konnte im UG ein Brutverdacht festgestellt werden.  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minderungsmaßnahmen: 
Vermeidungsmaßnahme V4: Notwendige Arbeiten im Seitenraum von Wegen, Straßen und Gräben 
erfolgen außerhalb der Brutzeit von Brutvogelarten der Ruderalfluren, Brachen und Gewässer 
(insbesondere der Gräben) zur Vermeidung der Zerstörung von Gelegen (Zeitraum: 01. März bis 31. Juli). 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich. 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  
Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3  BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja   
Nein   

Baubedingt: 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Tiere oder ihre Entwicklungsformen getötet werden, wenn 
während der Brutzeit der Art mit Baumaßnahmen begonnen wird und die genannte Art dort brütet. Unter 
Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme V4 kann eine Tötung oder Verletzung von Individuen oder 
Entwicklungsformen ausgeschlossen werden. 
 
Anlage- / Betriebsbedingt: 
Durch das Baugebiet selbst oder dessen Betrieb sind keine Verletzungen oder Tötungen der genannten 
Art zu erwarten. 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 
Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Ja  die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population 
Baubedingt: 
Erhebliche Störungen auf die Art sind durch das Vorhaben nicht erkennbar, wenn die 
Vermeidungsmaßnahme V4 eingehalten wird. 
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Brutvogelarten der Ruderalfluren und Brachen 
 
Anlage- / Betriebsbedingt: 
Durch die Errichtung des Baugebietes kann es zu geringen Verdrängungen einzelner Reviere kommen. 
Diese sind in keinem Fall als erheblich einzustufen. 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG  (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  
Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja  
Nein   

Baubedingt: 
Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird ausgeschlossen, sofern nicht während der 
Brutzeit mit den Baumaßnahmen begonnen wird. Es ist die Vermeidungsmaßnahme V4 zu berücksichtigen. 
Da die Reviere der aufgeführten Art jährlich neu besetzt werden, ist eine Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten auszuschließen. 
 
Anlage- / Betriebsbedingt: 
Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wird ausgeschlossen. 
 
  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Nahrungsgäste, Überflieger und rastende Durchzügler, bei denen keine 
wesentlichen Einschränkungen zu erwarten sind 

Bestandsdarstellung 
Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds. (ggf. Brut- und Gastvögel) 
In dieser Gruppe werden alle Arten zusammenfassend abgehandelt, die als Nahrungsgäste oder Durchzügler 
im UG nachgewiesen wurden. 
 
Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
Diese Arten wurden im Rahmen der Bestandserfassung 2025 als Nahrungsgäste bzw. Durchzügler festgestellt. 
Ein Brutverdacht/ -nachweis konnte nicht erbracht werden. 

Kormoran, Mäusebussard, Kiebitz, Lachmöwe, Waldohreule, Mauersegler, Rabenkrähe, Wiesenpieper. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Nicht erforderlich. 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich. 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  
Nein  
Ja   
Ja  nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt? (Maßstab: lokale Population) 
Ja   
Nein   

 
Baubedingt: 
Diese Arten wurden ausschließlich als Nahrungsgäste, Überflieger bzw. als Durchzügler festgestellt, so dass 
Verletzungen oder Tötungen von Individuen und deren Entwicklungsformen durch die Errichtung eines 
Baugebietes vollständig ausgeschlossen werden können. 
 
Anlage- / Betriebsbedingt: 
Es ist nicht bekannt, dass durch den Betrieb oder durch das Baugebiet selbst die genannten Arten zu Schaden 
kommen könnten.  
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Nahrungsgäste, Überflieger und rastende Durchzügler, bei denen keine 
wesentlichen Einschränkungen zu erwarten sind 

  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 
Nein  es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population 
Ja 
 
 

 die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population 

 
 

Baubedingt: 
Die aufgeführten Arten nutzten das UG zur Nahrungssuche bzw. zum Überflug oder Durchzug. Eine Störung 
durch Bautätigkeiten wird als sehr gering eingestuft. Ein Ausweichen auf angrenzende Bereiche ist jederzeit 
möglich, sodass eine erhebliche Störung in jedem Fall auszuschließen ist. 
 
Anlage- / Betriebsbedingt: 
Da für die Arten im Gebiet keine Reviere nachgewiesen werden konnten, sind durch das geplante Baugebiet 
und dessen Betrieb keine erheblichen Störungen zu erwarten.  

 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  
Nein  
Ja  

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt? (Maßstab: lokale Population) 
Ja  
Nein   

 
Baubedingt: 
Es konnten keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Gebiet festgestellt werden, sodass eine Beschädigung 
dieser durch Baumaßnahmen ausgeschlossen werden kann. 
 
Anlage- / Betriebsbedingt: 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden nicht überplant, eine Zerstörung kann ausgeschlossen werden. 
 
  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht 

erfüllt.  
 Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter 

mit der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger 
Bezug, nicht lokale Population). 
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6 Erforderliche Maßnahmen für den Artenschutz 

Bei CEF-Maßnahmen handelt es sich um Maßnahmen des Artenschutzes, die vor geplanten 

oder notwendigen Eingriffen in die Natur stattfinden (Vgl. 1.3). Hintergrund ist die Wahrung der 

ökologisch-funktionalen Kontinuität betroffener Tierarten bzw. Populationen. Die gesetzliche 

Grundlage dazu bildet § 44 Abs. 5 i. V m. § 15 BNatSchG. 

6.1 Artenschutzrechtlich bedingte Vermeidungsmaßnahmen  

Vermeidungsmaßnahmen setzen sich aus Konflikt mindernden und funktionserhaltenden 

Maßnahmen zusammen. Zu den Konflikt mindernden Maßnahmen gehören die klassischen 

Vermeidungsmaßnahmen wie Querungshilfen oder Bauzeitenbeschränkung. Funktionserhal-

tende Maßnahmen umfassen z. B. die Verbesserung oder Vergrößerung der Lebensstätte 

oder die Anlage einer neuen Lebensstätte in direkter funktionaler Verbindung zum Auffangen 

potenzieller Funktionsverluste. 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von Tier- 

und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL und von Vogelarten zu vermeiden oder zu 

mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 

 Vermeidungsmaßnahme V1: Evtl. notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen nicht in 

der Zeit vom 1. März bis 30. September (siehe § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur Vermeidung 

baubedingter Tötungen oder Verletzungen von Gehölzbrütern unterschiedlicher Struktu-

ren. 

 Vermeidungsmaßnahme V2: Ein eventuell notwendiger Gehölzeinschlag ist auf das 

unbedingt erforderliche Maß zu reduzieren, um potenzielle Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten zu erhalten. Es erfolgt dabei eine artenschutzrechtliche Kontrolle auf Besatz 

mit Vögeln und Fledermäusen durch eine Fachkraft (Ökologische Baubegleitung, ÖBB) 

und eine Kontrolle, ob die Fortpflanzungs- und Ruhestätten dauerhaft genutzt werden. 

 Vermeidungsmaßnahme V3: Die Herrichtung des Baufeldes (Baufeldfreimachung für Stell-

flächen, Wegeneu- und -ausbau, insbesondere auf landwirtschaftlichen Flächen sowie an 

Wegerändern und Gräben) erfolgt grundsätzlich außerhalb der Brutzeit aller bodenbrüten-

den Vogelarten (Zeitraum: 1. März bis 31. Juli) zur Vermeidung der Zerstörung von Gele-

gen, baubedingter Tötungen oder Verletzungen von Bodenbrütern unterschiedlicher Struk-

turen. 
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 Vermeidungsmaßnahme V4: Notwendige Arbeiten im Seitenraum von Wegen, Straßen 

und Gräben erfolgen außerhalb der Brutzeit von Brutvogelarten der Ruderalfluren, 

Brachen und Gewässer (insbesondere der Gräben) zur Vermeidung der Zerstörung von 

Gelegen (Zeitraum: 01. März bis 31. Juli). 

 Vermeidungsmaßnahme V5: Lichtwirkungen auf die dem Planungsbereich zukünftig an-

grenzenden wertvollen Gehölzbereiche sind durch eine geeignete Wahl der Beleuchtung 

zu vermeiden bzw. zu minimieren. Während der Bauphase ist die Ausleuchtung der Bau-

stelle(n) und der Zuwegung(en) auf ein nötiges Minimum zu reduzieren. Eine Ausleuchtung 

der angrenzenden Flächen sollte auf das Nötigste reduziert werden. Die Beleuchtung sollte 

möglichst von oben erfolgen und so abgeblendet werden, dass kein direktes Licht zu den 

Seiten abgestrahlt wird. Eine Beleuchtung ist nur an Orten anzubringen, an denen sie ge-

braucht wird, Bewegungsmelder und Dimmer können Energie einsparen und die 

Lichtimmission reduzieren. Es sollten insektenfreundliche Lampen und Leuchtmittel ver-

wendet werden. 

 

 

6.2 Ausgleichsmaßnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ökologi-
schen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) 

Zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität des Eingriffsbereiches sind 

keine vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen notwendig (Vgl. 1.3: 4.). 

7 Ausnahmeprüfung 

Eine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG ist für keine der prüfungsrelevanten Tier- oder 

Pflanzenarten erforderlich. 

8 Gutachterliches Fazit 

Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG treten unter Berücksichti-

gung der Vermeidungsmaßnahmen V1 bis V4 nicht ein. Bei allen Arten kann eine dauerhafte 
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Gefährdung der jeweiligen lokalen Populationen ausgeschlossen werden, so dass sich der 

Erhaltungszustand der jeweiligen Populationen in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet nicht 

verschlechtern wird. 
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10 Anhang 

Blatt 1: Erfassungsergebnisse - Brutvögel 




